
nicht zuletzt auch darauf zurück- 
■ zuführen, daß die Mitglieder der 
Revisionskommission bisher weder 
geschult noch angeleitet wurden und 
deshalb mit den grundlegenden ge
setzlichen Bestimmungen und Mög
lichkeiten ihrer Kontrolltätigkeit 
nicht vertraut waren. Sie wuß
ten z. B. nicht, daß sie zur gründ
lichen halbjährlichen Revision Fach
leute aus Patenbetrieben, anderen 
LPGs usw. hinzuziehen können.
Die unzulängliche Schulung und eine 
ähnliche oberflächliche Arbeitsweise 
traf auf fast alle Revisionskommis
sionen der LPGs im Kreis zu. Des
halb entschloß sich das Gericht, die 
Verhandlung vor den Buchhaltern 
und Vorsitzenden der Revisionskom
missionen aus den 38 Genossenschaf
ten im Kreis durchzuführen und 
auch Vertreter des Kreislandwirt
schaftsrates, der Landwirtschafts
bank, der BHG und das Schöffen
kollektiv der Gemeinde E. in das 
Verfahren einzubeziehen.
Die gesellschaftliche Bedeutung dieses 
Strafverfahrens sah das Gericht dar
in, die Genossenschaften und die ört
liche staatliche Leitung der Land
wirtschaft am praktischen Fall zu 
Schlußfolgerungen zu führen, wie ge
meinsam auf schnellem Wege eine 
exakte Kontrolle über die Wirt
schaftsführung und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen in 
den Genossenschaften des Kreises 
durch die Revisionskommissionen ge
sichert werden kann.
An der Hauptverhandlung nahmen 
90 Bürger des genannten Personen
kreises teil. Zudem wertete das Ge
richt das «Strafverfahren nach der 
Urteilsverkündung in der Mitglieder
vollversammlung der LPG in E., in 
der Kreisfrauenkommission und in 
einer Groß-LPG aus, wozu es die 
Schöffenkollektive aus zwei Gemein
den hinzuzog.
Dieses Verfahren lehrte uns, daß es 
nicht allein ausreicht, den richtigen 
Teilnehmerkreis zur Hauptverhand
lung hinzuzuziehen und die Verfah
rensauswertung zu -organisieren, um 
Veränderungen in dem jeweiligen 
Bereich herbeizuführen. Es ist in be
stimmten Fällen unerläßlich, zur 
maximalen gesellschaftlichen Wirk
samkeit des einzelnen Verfahrens zu
gleich die Gerichtskritik anzuwen
den und die Kritikbeschlüsse sofort 
mit dem Urteil zu verbinden.
Wir stellten leider bei einer Kon
trolle der gesellschaftlichen Auswir
kungen des Verfahrens einige Wochen 
nach der Urteilsverkündung fest, daß 
der Kreislandwirtschaftsrat die durch 
das Verfahren ausgelöste Aktivität 
der Genossenschaftsbauern nicht ge
fördert und keine ernsthaften 
Schritte in der Arbeit mit den Revi
sionskommissionen unternommen

hatte. Deshalb holten wir unser Ver
säumnis nach und übten an der Ar
beitsweise des Kreislandwirtschafts
rates gern. § 4 StPO (i. d. F. des § 2 
des Gesetzes zur Änderung und Er
gänzung strafrechtlicher und verfah
rensrechtlicher Bestimmungen vom
17. April 1963 - GBl. I S. 65) Gerichts
kritik.
Auf Grund des Kritikbeschlusses 
ging der Kreislandwirtschaftsrat 
schlagartig zu einer systematischen 
monatlichen Anleitung und Schulung 
der Revisionskommissionen über. In 
der ersten Schulung der Vorsitzenden 
der Revisionskommissionen wurde 
uns Gelegenheit gegeben, das Ver
fahren gegen die Buchhalterin ein
gehend und anschaulich auszuwerten. 
Zum Beispiel legten wir Fotokopien 
der von der Angeklagten verfälsch

ten Banküberweisungen und Sam
melüberweisungen vor und bespra
chen an Hand dieser Unterlagen, wie 
solchen und ähnlichen strafbaren 
Handlungen vorgebeugt werden muß. 
Diese Schulung fand lebhafte Zu
stimmung. Der Landwirtschaftsrat 
des Kreises konnte feststellen, daß 
die Revisionskommissionen auch auf 
Grund der Verfahrensauswertung 
viel aktiver arbeiten als vorher. Die 
Mitglieder der Revisionskommis
sionen treten bewußter auf und ver
stehen es besser, ihre Pflichten auch 
gegenüber den Vorständen oder dem 
Vorsitzenden der jeweiligen LPG 
durchzusetzen. Sie arbeiten jetzt 
schwerpunktmäßig und eigenverant
wortlich.

MARGOT PFEIFFER, Richterin
am Kreisgericht Halberstadt

Enge Zusammenarbeit zwischen 
Justizorganen und Presse

Z i e g l e r  weist in NJ 1963 S. 711 
darauf hin, welch einen wichtigen 
Beitrag die Presse zur Erhöhung der 
gesellschaftlichen Wirksamkeit der 
Rechtspflege leisten kann. Er fordert 
die Gerichte auf, regelmäßig mit den 
Redaktionen der Kreis- und Bezirks
presse zu beraten, wie die Öffentlich
keit über die Tätigkeit der Rechts
pflegeorgane unterrichtet wird und 
wie sie zur Bekämpfung und Verhü
tung von Rechtsverletzungen mobili
siert werden kann.
Wir, die „Neue Gubener Zeitung“* 
das Organ der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands und des 
Kreisausschusses der Nationalen 
Front im Kreis Guben, können in 
dieser Hinsicht von einer guten Zu
sammenarbeit mit dem Staatsanwalt 
des Kreises Guben sprechen.
Anfangs war der Kontakt zum Staats
anwalt des Kreises sehr lose. Nur 
wenn wir erfuhren, daß über eine 
besonders interessante und auf
schlußreiche Sache demnächst ver
handelt werden würde, sprachen wir 
beim Staatsanwalt vor, um einen 
Gerichtsbericht veröffentlichen zu 
können. Sehr bald stellten wir fest, 
daß diese Arbeitsweise nicht aus
reicht. Wir setzten uns deshalb mit 
den Mitarbeitern der Staatsanwalt
schaft zusammen und berieten, wie 
die Kreiszeitung die Bürger besser 
mit den Grundsätzen der sozialisti
schen Rechtspflege vertraut machen 
kann, zumal in unserem Kreis jeder 
zweite Haushalt die Kreiszeitung 
abonniert hat.
Um die Arbeit zu verbessern, bilde
ten wir ein Pressekollektiv. Einmal 
wöchentlich gehen wir nunmehr zum 
Staatsanwalt bzw. kommen die Mit
arbeiter des Staatsanwalts in die

Redaktion, und wir legen gemeinsam 
fest, welche Probleme in der näch
sten Ausgabe behandelt werden 
sollen.
In einer Beratung der Betriebs
parteiorganisation der SED der 
Justizorgane ist beschlossen worden, 
in jeder Woche einmal in der Kreis
zeitung über die Tätigkeit der Rechts
pflegeorgane zu berichten. Leider 
hielten sich bisher nur die Staats
anwälte an diesen Beschluß. Die 
Richter arbeiten im Pressekollektiv 
nicht mit.
Der Staatsanwalt hilft uns nicht nur 
bei der Gerichtsberichterstattung, 
sondern informiert uns z. B. auch 
über Beratungen einzelner Konflikt
kommissionen usw. Zum überwiegen
den Teil verfassen die Mitarbeiter 
des Staatsanwalts die Berichte und 
Beiträge und erläutern den Rechts
pflegeerlaß. So wurden z. B. in einer 
unserer letzten Ausgaben an einem 
Beispiel die Aufgaben und die Tätig
keit des gesellschaftlichen Anklägers 
geschildert. Und als eine Brigade des 
Bau- und Montagekombinats als 
erstes Kollektiv in unserem Kreis die 
Bürgschaft über einen jungen Kolle
gen übernahm, der in der Wohn- 
unterkunft einem anderen Kollegen 
100 DM gestohlen hatte, berichtete 
das Pressekollektiv darüber und 
machte die Leser mit dieser neuen 
Form der Teilnahme der Werktätigen 
an der Erziehung von Rechtsver
letzern vertraut.
Interessiert verfolgen die Bürger die 
Gerichtsberichte, und sie teilen uns 
auch ihre Auffassung zu einzelnen 
erörterten Problemen mit.

GÜNTER SCHULZ, Redakteur
der „Neuen Gubener Zeitung“
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